
Herrn

███████████
███████████████████
40231 Düsseldorf

Lebensmittelüberwachung

hier: ErteilungeinerAuskunftnach dem Verbraucherinformationsgesetz
(VIG)

Sehr geehrterHerr ██████,

mit Schreiben per Email vom 31.01.2020 haben Sie die Herausgabe

folgenderInformationen beantragt:

1. Wann haben die beiden letztenlebensmittelrechtlichenBetriebsüber-
prüfungenindem Betrieb

GrillbarImbiss
Brammenring60
46047 Oberhausen

stattgefunden?

2. Kam es hierbeizu Beanstandungen? Falisja,wirddie Herausgabe des
entsprechenden Kontrollberichtesbeantragt.

Am 03.02.2020 habe ich Ihnen per Email den Eingang IhrerAnfrage
bestätigt. :

Ichhabe dem vorgenanntenBetriebvor meiner Entscheidungschriftlichdie
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Hiermitgebeich Ihrem Antrag statt.
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0208/ 8252265
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Angebot für blinde und seheingeschränkte Menschen

Blinde und sehbehinderfe Menschen haben das Recht, städtische

Dokumente (Bescheide, Öffentliche Verträge und Vordrucke) oh-

ne zusätzliche Kosten auch in einerfür sie verständlichen Form zu

erhalten, soweit dies zur Wahrnehmungeigener Rechte im Verwol-

tungsverfahren erforderlich ist. Der Antragsteller hat die Möglich-

keit, entsprechend seinem Bedarf folgende Austauschformen zu

wählen und der zuständigenStelle mitzuteilen:

- Großdruck

- Blindenschrift (Kurzschrift, Vollschriff)

- Audiokassette, CD

- E-Mail, Diskette, CD-Rom

Angebot für gehörlose und spracheingeschränkte Menschen

Menschen mit einer Hörbehinderung oder Spracheinschränkung

dürfen im Verwaltungsverfahrenerforderlichenfalls die Gebärden-

sprache benutzen, wenn eine schriftliche Verständigung nicht

möglich ist. Die angemessenen Kosten für die Dolmetscher wer-

den von der Behörde übernommen.

 

Bei Fragen wendenSie sich bitte telefonisch oder nach Verein-

barung an!

Behindertenberatung im Bereich 3-4/Gesundhellswesen

Tirpitzstr. 19

Telefon: 0208 / 825 6181

6116

Fax! 0208 / 825 6201  E-Moil: behindertenberaftung@oberhausen.de
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Ich werde Ihnen gemäß $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 8 5 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 sowie $ 6
Abs. 1 VIG 14 Tage nach Bekanntgabe dieser Entscheidung gegenüber dem Dritten die
gewünschten Auskünfte schriftlich erteilen. Ich beabsichtige, Ihnen mitzuteilen, wann in dem
umseitig genannten Betrieb die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüber-
prüfungen stattgefunden haben, und ob es hierbei zu Beanstandungen kam. Sofern dies der
Fall ist, werde ich Ihnen das entsprechende Kontrollblatt herausgeben.

Begründung:

Der auf Informationszugang gerichtete Antrag wurde formgerecht gestellt. Er ist auch
hinreichend bestimmt gemäß $ 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 VIG. Er bezieht sich auf lebens-
mittelrechtliche Überprüfungen, und ob es hierbei zu Beanstandungen kam. Sofern dies der
Fall ist, wird die Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichtes beantragt.

Gebührenregelung:

Gemäß 8 7 Abs. 1 Satz 1 VIG werden für Amtshandlungen der Behörden nach diesem
Gesetz vorbehaltlich des Satzes 2 kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben. Nach
8 7 Abs. 1 Satz 2 ist der Zugang zu Informationen nach $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG bis zu
einem Verwaltungsaufwand von 1.000,00 EUR kostenfrei. Somit wird der von Ihnen gestellte
Antrag kostenfrei bearbeitet.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag  

Wohlan




